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Beschluss des Gemeinderates vom 26. September 2023 

 

Elektrizitätsversorgung, Sparmassnahmen 
Mögliche Mangellage, Massnahmen Winter 2023/2024, Weihnachtsbeleuchtung 

Ausgangslage 
 

Im Herbst 2022 wurden zur Vorbereitung einer möglichen Strommangellage im Rahmen eines Workshopverfah-

rens Massnahmen für die Vorgehensstufen 1 bis 4 gemäss den Vorgaben von Bund und Kanton evaluiert. Mit 

Beschluss vom 25. Oktober 2022 wurden Massnahmen hinsichtlich der Stufe 1 (Sparappelle mit einem Einsparziel 

von mindestens 5%) in den Bereichen Raumtemperatur, Beleuchtung und Belüftung von öffentlichen Gebäuden 

und Räumlichkeiten, Reduktion Wassertemperatur im Hallenbad Geeren, Dialogaufnahme mit den Mietern der 

gemeindeeigenen Liegenschaften, Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung und Verzicht auf den Betrieb der Lauf-

brunnen inkl. des Wasserspiels auf dem Dorfplatz bis auf Weiteres verfügt. 

 

Mit Beschluss vom 7. März 2023 wurden die Massnahmen 2023 wieder aufgehoben. Festgehalten wurde an den 

Sparappellen innerhalb der Verwaltung und gegenüber der Bevölkerung und dem Gewerbe. Die Verwaltung wurde 

aufgefordert, die Sachlage im Herbst hinsichtlich notwendiger Massnahmen für das Winterhalbjahr 2023/2024 

erneut zu beurteilen und diese bei Bedarf dem Gemeinderat zum Beschluss vorzulegen. 

 

 

Erwägungen 
 

Der Bund mit der Organisation für Stromversorgung in ausserordentlichen Lagen "Ostral", der Kanton Zürich und 

die Stromversorger erachten das Risiko einer Strommangellage im Winterhalbjahr 2023/2024 als deutlich geringer 

als noch im letzten Winter. Die Stauseen sind gut gefüllt, die Kernkraftwerke in Frankreich sind grösstenteils wieder 

in Betrieb, Stromeinsparungen wurden teilweise erreicht, usw. Eine Mangellage könnte bei vielen Kältetagen und 

Kraftwerksausfällen gegen Ende des Winters eintreffen. Entsprechend müsste dann gemäss den Vorgaben ge-

handelt werden. 

 

 
Szenarien Mangellagen, Darstellung Kanton Zürich 



 Beschluss 

vom 26. September 2023 

Seite 2 | 3 

 

  

gemeinde bassersdorf 

gemeinderat 
  

 

 

 

Somit drängen sich auch auf kommunaler Stufe derzeit keine Massnahmen auf, die über das laufende Stromsparen 

und die Appelle dazu hinausgehen. Dem Gemeinderat sind jedoch Entscheide vorzulegen, sobald eine Mangellage 

erkennbar wird. Zudem erwartet er bis Ende 2023 eine Auswertung über den Stromverbrauch 2023 im Vergleich 

zu den Vorjahren, mit Nachweis der erzielten Einsparungen aufgrund der letztjährigen Massnahmen. 

 

Im Winter 2022/2023 war die Einschränkung der Weihnachtsbeleuchtung eine der Massnahmen. Auf die Stras-

senbeleuchtung ("Sternzylinder") wurde verzichtet, auf dem Zentrumskreisel und bei den Eingängen zu den Ge-

meindehäusern B und C wurden Weihnachtsbäume platziert (auf dem Kreisel beleuchtet). 

 

Gemäss Empfehlung der Abteilung Bau + Werke soll dies auch dieses Jahr so umgesetzt werden (mit Beleuchtung 

der Bäume bei den Gemeindehäusern), weniger aus Sicht des eingesparten Stroms als aus derjenigen des grossen 

Aufwands zur Instandstellung der Zylinder. Zudem gab es im letzten Winter aus der Bevölkerung kaum Hinweise 

des Bedauerns, dass die Strassenbeleuchtung fehle. 

 

Neu soll jedoch geprüft werden, ob in Baltenswil ebenfalls ein beleuchteter Baum seitens Gemeinde gestellt wer-

den kann. Im Strassenraum ist dies nicht möglich, zu prüfen ist ein gut einsehbarer Standort beim Alten Schulhaus, 

Bassersdorferstrasse 45. Die grob geschätzten Mehrkosten von CHF 1'500 (Baum, Ständer, Beleuchtung, Zeit-

schaltuhr, usw.) würden dem Konto Nr. 422.3149.00, belastet. 

Der Gemeinderat beschliesst: 

1. Für den Winter 2023/2024 werden keine Stromsparmassnahmen gemäss Beschluss vom 25. Oktober 2022 
festgelegt, die über solche zu grundlegenden Einsparungen hinausgehen. 

2. Die Abteilungen sind angehalten, die Entwicklung mit allenfalls angepassten Vorgaben von Bund und Kanton 
weiterhin zu beurteilen und dem Gemeinderat bei Bedarf Massnahmen zu beantragen. 

3. Bis Ende 2023 ist dem Gemeinderat darzulegen, wie sich der Stromverbrauch in den letzten Jahren entwickelt 
hat, mit Nachweis der erzielten Stromeinsparungen aufgrund der Massnahmen im Winter 2023/2024. 

4. Auf die Weihnachtsbeleuchtung ('Sternzylinder') entlang der Strassen wird für Weihnachten 2023 verzichtet. 
Auf dem Zentrumskreisel ist ein grosser Weihnachtsbaum zu platzieren, bei den Gemeindehäusern zwei kleine. 
Alle drei sind zu beleuchten. 

5. Zudem ist zu prüfen, ob in Baltenswil ein Weihnachtsbaum beim Alten Schulhaus platziert werden kann. Die 
Mehrkosten sind dem Konto Nr. 422.3149.00, zu belasten. 

6. Der Beschluss ist gegenüber der Bevölkerung und dem Gewerbe zu kommunizieren. 

Mitteilung elektronisch an: 

_ Strassenmeister 

_ Bereichsleitung Tiefbau+Unterhalt/Entsorgung 

_ Bereichsleitung Liegenschaften 

_ Abteilungsleitung Bau + Werke 

_ Akten (Original) 
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Gemeinderat Bassersdorf 

Christian Pfaller Christian Pleisch 

Gemeindepräsident Verwaltungsdirektor 

Für Rückfragen ist zuständig: 

Richard Dunkel, richard.dunkel@bassersdorf.ch 


